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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zur 

Änderung des Hessischen Feiertagsgesetzes (HessFeiertagsG) - 

Drucks. 20/6833 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu oben genanntem Gesetzent-

wurf Stellung nehmen zu dürfen. Die Hessische Verfassung ist ein ho-

hes Gut, auf das wir zu Recht stolz sein können. Sie steht für 75 Jahre 

Demokratie in Hessen und damit auch für stabile und verlässliche Rah-

menbedingungen für unsere Unternehmen. Der 1. Dezember ist ein 

Tag, der eine besondere Bedeutung in Hessen hat. Eine Würdigung die-

ses Tages ist allerdings auch möglich, ohne einen zusätzlichen gesetz-

lichen Feiertag einzuführen. Die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr 

haben dies gezeigt. Ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag hat auch negative 

gesamtwirtschaftliche Effekte - in der Regel ist von einem Produktions-

rückgang sowie mit Kosteneffekten in Form von Feiertagszuschlägen 

auszugehen. Der Hessische Industrie- und Handelskammertag lehnt die 

Einführung eines zusätzlichen gesetzlichen Feiertages am 1. Dezember 

in Hessen daher ab.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Frank Aletter    

Geschäftsführer    

HIHK e. V.  -  Karl-Glässing-Straße 8 - 65183 Wiesbaden 
 

Hessischer Landtag 

Innenausschuss 

Postfach 3240 

65022 Wiesbaden 

14. März 2022 

Unser Zeichen: 

 

Gemeinsam für Hessens  

Wirtschaft: Der HIHK koordiniert 

die landespolitischen Aktivitäten  

der zehn hessischen Industrie-  

und Handelskammern. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Frank Aletter 

Tel. 0611 360 115-15 

aletter@hihk.de 

 

Hessischer Industrie- und  

Handelskammertag (HIHK) e. V. 

Karl-Glässing-Straße 8 

65183 Wiesbaden 

info@hihk.de | www.hihk.de 

 

Präsidentin:  

Kirsten Schoder-Steinmüller 

 

Geschäftsführer: 

Frank Aletter 

 

Wiesbadener Volksbank eG 

IBAN DE05 5109 0000 0000 6539 00 

BIC (Swift-Code) WIBADE5W 

 

Amtsgericht Wiesbaden 

Register Nr.: VR 7167 
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